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1 Vorbemerkungen

Solange gebaut wird, werden Bauwerke im Hinblick auf eine bestimmte Nutzung geplant und
errichtet. Damit ist immer auch verbunden, dass diese Nutzung Uber einen bestimmten Zeitraum
sichergestellt sein soll, damit die hohen Investitionskosten wirtschaftlich vertretbar sind. Es werden
also Anforderungen an die Funktion eines Bauwerks gestellt, die in der Regel weit Uber den Zeitraum
der Gewabhrleistung von Planern, Baustoffherstellern und Ausfiihrenden hinausgehen. In diesem
Zusammenhang wird haufig auch der Begriff Lebensdauer verwendet, der mit unterschiedlichen
Assoziationen verbunden ist und auch verschiedene Interpretationen zulasst.

Forderungen zum Nachweis oder zur Zusicherung einer bestimmten Lebensdauer eines Bauwerks
oder Bauteils und die damit verbundenen Maflinahmen haben sowohl eine technische als auch eine
juristische Relevanz. Beides wird haufig miteinander vermengt. Dies fiihrt dann z.B. in
regelsetzenden Fachgremien nicht selten zu leidenschaftlichen Debatten, wenn Uber die Einflihrung
von Aspekten zur Lebensdauer von Bauwerken oder Bauteilen und deren Konsequenzen etwa in
Normen beraten wird.

Wenn von der Lebensdauer von Bauwerken oder Bauteilen geredet wird, ist es daher zunéchst
notwendig, sich Uber die technische Interpretation dieses Begriffes und die Méglichkeiten der
Umsetzung in Regelwerken Klarheit zu verschaffen.

Die sich daraus aus juristischer Sicht ergebende Aspekte und ihre mdglichen Konsequenzen sind
nicht Gegenstand dieses Beitrags.

2 Anforderungen an die Lebensdauer von Bauwerken
2.1 Anforderungen aus den Landesbauordnungen

Anforderungen an Bauwerke sind in Deutschland Gegenstand 6ffentlich rechtlicher Regelungen. Dies
sind die Landesbauordnungen [1] und die aufgrund der Landesbauordnungen erlassenen
Vorschriften.

Im § 3 “Allgemeine Anforderungen” der Musterbauordnung heif3t es:

(1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass die 6ffentliche
Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die nattrlichen Lebensgrundlagen
nicht gefahrdet werden.

Dazu werden vor allem im Rahmen der Gefahrenabwehr Anforderungen an allgemeine Schutzziele,
wie Standsicherheit, Brandschutz, Warmeschutz und Gesundheitsschutz gestellt.

Weiterhin wird gesagt:

(2) Bauprodukte durfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die baulichen Anlagen bei
ordnungsgemaler Instandhaltung wahrend einer dem Zweck entsprechenden angemessenen
Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erfiillen und
gebrauchstauglich sind.

Es wird also gefordert, dass Bauwerke Uber einen bestimmten Zeitraum die Schutzziele der
Bauordnung erfullen missen und ihre Gebrauchstauglichkeit nicht verlieren dirfen. Hierftr sind
Bauprodukte zu verwenden bzw. Bauarten anzuwenden, mit denen sich diese Anforderungen erfillen
lassen.

Es geht darum, dass wahrend dieses Zeitraums die genannten Gefahrdungen nicht auftreten durfen
und dass auch die vorgesehene Nutzung nicht beeintrachtigt werden darf. Dabei wird weiterhin
vorausgesetzt, dass es hierzu auch einer planméaRigen Instandhaltung bedarf.

Um diese Ziele erreichen zu kénnen, missen maglichst objektive Kriterien definiert werden, mit
denen der Nachweis gefiihrt werden kann, dass keine Gefahrdung auftritt und eine planméaRige
Nutzung mdglich ist. Schlie3lich ist eine ,angemessene” Zeitdauer festzulegen, wahrend der diese
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Anforderungen eingehalten werden mussen. Nach Erreichen dieses Zeitpunktes ist davon
auszugehen, dass die Wahrscheinlichkeit fur das Auftreten einer Gefahrdung oder des Verlustes der
Nutzungseigenschaften groRer wird. Die Zeitraume fir beide Kriterien kénnen unterschiedlich lang
sein. Mal3gebend ist dabei jeweils die kiirzere Zeitspanne.

Der Zeitraum fur das Versagen eines Bauteils wird vielfach mit ,technischer Lebensdauer*
bezeichnet. Zu unterscheiden davon ist die Nutzungsdauer, fiir die ein Gebaude geplant wird. In
vielen diesbezuglichen Regelungen wird daher Giberwiegend auch von einer geplanten
Nutzungsdauer (design working life) gesprochen.

Bei der Festlegung der Nutzungsdauer spielen in der Regel wirtschaftliche Uberlegungen die
entscheidende Rolle. Der Aufwand fur die Erstellung und Instandhaltung und den mdglichen Ersatz
oder die Erneuerung einer baulichen Anlage und deren Nutzungsdauer missen in einem
angemessenen, wirtschaftlich vertretbaren Verhaltnis stehen. Dies gilt sowohl fir das Bauwerk
insgesamt als auch fur einzelne Bauteile. Dabei wird natirlich vorausgesetzt, dass die technische
Lebensdauer mindesten gleich oder grof3er ist als die geplante Nutzungsdauer.

Diese Betrachtung zeigt die Komplexitat der Begriffe sehr deutlich. Die Vorgehensweise bei einem
Nachweis fir eine technische Lebensdauer oder geplante Nutzungsdauer ist sehr von den
Baustoffen, den Baukonstruktionen, der Kenntnis mafRgeblicher Einwirkungen und ihren zeitlichen
Auswirkungen auf die Eigenschaften von Baustoffen und Bauteilen und damit von einer Vielzahl
bekannter, hdufig aber auch nicht oder nur begrenzt bekannter Parameter abhéngt.

2.2 Anforderungen aus der Bauproduktenrichtlinie / dem Bauproduktengesetz

In der Bauproduktenrichtlinie [2] heil3t es im Artikel 3.1 und weiter im Anhang I:

Mit den Bauprodukten missen Bauwerke errichtet werden kdnnen, die (als Ganzes und in ihren
Teilen) unter Beriicksichtigung der Wirtschaftlichkeit gebrauchstauglich sind und hierbei die ...
wesentlichen Anforderungen erfillen, sofern fiir die Bauwerke Regelungen gelten, die entsprechende
Anforderungen enthalten. Diese Anforderungen missen bei normaler Instandhaltung tGber einen
wirtschaftlich angemessenen Zeitraum erfillt werden....

Im deutschen Bauproduktengesetz [3], mit dem die europdaische Bauproduktenrichtlinie in deutsches
Recht umgesetzt wird, heil3t es im § 4 ,Allgemeine Anforderungen®:

1) Ein Bauprodukt darf nur in den Verkehr gebracht und frei gehandelt werden, wenn es
brauchbar ... und mit der CE-Kennzeichnung .... gekennzeichnet ist.

und weiter im 8 5 Brauchbarkeit:

(1) Ein Bauprodukt ist brauchbar, wenn es solche Merkmale aufweist, dass die bauliche Anlage, fir
die es verwendet werden soll, bei ordnungsgemaller Instandhaltung dem Zeck entsprechend
wahrend einer angemessenen Zeitdauer unter Berlicksichtigung der Wirtschaftlichkeit
gebrauchstauglich ist und die wesentlichen Anforderungen (ER1 bis ERS) .... erflllt.

Hier werden die Begriffe ,Brauchbarkeit” fir ein Bauprodukt und ,Gebrauchstauglichkeit” fur die
bauliche Anlage verwendet. Der Mal3stab fiir die Brauchbarkeit von in Europa handelbaren
Bauprodukten ist also, dass bei ihrer Verwendung die bauliche Anlage oder das Bauteil
gebrauchstauglich im Sinne der vorgesehenen Nutzung ist und es die sechs wesentlichen
Anforderungen, (Standsicherheit, Brandschutz, Hygiene / Gesundheit / Umweltschutz,
Nutzungssicherheit sowie Schallschutz und Energieeinsparung / Warmeschutz), erftillen kann und
zwar Uber einen Zeitraum, der im Wesentlichen von Wirtschaftlichkeitskriterien bestimmt wird.

Die européischen Maf3stabe sind hier also grundsatzlich vergleichbar mit denen unserer nationalen
Bauordnungen. Dabei ist besonders auf den Umstand hinzuweisen, dass wir es hier mit einer
geteilten Verantwortlichkeit zu tun haben, die zu einigen Umsetzungsproblemen fihrt: Die
Bauproduktenrichtlinie und damit auch das Bauproduktengesetz wenden sich zwar mit Ihren
wesentlichen Anforderungen an die bauliche Anlage, regeln dann aber nur das Inverkehrbringen
brauchbarer Bauprodukte. Hierzu gehért dann auch eine Aussage Uber die Dauerhaftigkeit von
Bauprodukten fir eine bestimmten Verwendungszweck.

Die Verwendung der Bauprodukte in einer baulichen Anlage oder einem Bauteil und damit auch die
Beurteilung der Nutzungsdauer von Bauwerken werden hingegen nicht durch européische Regeln
erfasst, sondern unterliegen weiterhin nationaler Zustandigkeit, in Deutschland hauptsachlich der
Zustandigkeit der Lander aufgrund der Landesbauordnungen.
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Daher ist es wichtig, dass die Bewertungshintergriinde der Dauerhaftigkeit von Bauprodukten nach
europaischen technischen Spezifikationen wie harmonisierten europaischen Normen (hEN) oder
europaischen technischen Zulassungen (ETA) bekannt sind, damit diese so in baulichen Anlagen
verwendet werden, dass deren vorgesehene Nutzungsdauer erfillt werden kann.

2.3 Anforderungen in EN 1990-2002, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

Um sicherzustellen, dass auch Bauteile (z. B. Stahlbetonfertigteile) als Bauprodukte gehandelt und
Ingenieurleistungen bei der Tragwerksplanung in Europa auf einheitlicher Grundlage erbracht werden
kénnen, wurden die so genannten Eurocodes EN 1990 bis EN 1998 [4] fir den Entwurf, die
Berechnung und Bemessung von Tragwerken aus Stahl- und Spannbeton, Stahl, Mauerwerk, Holz
usw. entwickelt. Hierin sind Prinzipien und Anforderungen fiir die Tragsicherheit,
Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit von Tragwerken festgelegt.

Die Eurocodes sind den Mitgliedstaaten zur Anwendung von der Kommission empfohlen. Sie kdnnen
mit nationalen Anhangen versehen werden, um sie an das national bestehende Sicherheitsniveau
anzupassen.

In Abschnitt 2.1 von EN 1990 (Basis of structural design) steht:

Ein Tragwerk ist so zu planen und auszufiihren, dass es wahrend der Errichtung und in der
vorgesehenen Nutzungszeit mit angemessener Zuverlassigkeit und Wirtschaftlichkeit den
mdglichen Einflissen standhélt und die geforderten Gebrauchstauglichkeitseigenschaften behalt. Bei
der Planung und Berechnung des Tragwerks sind ausreichende Tragfahigkeit, Gebrauchstauglichkeit
und Dauerhaftigkeit zu beachten.

Auch hier werden also Aussagen zur Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit Gber eine
vorgesehen Nutzungsdauer gefordert. Diese Nachweise sollen, wie im Bauwesen tblich, mit einer
bestimmten Zuverlassigkeit (Aussagewahrscheinlichkeit) erbracht werden, wobei Aspekte der
Wirtschatftlichkeit zu bericksichtigen sind. Das fuhrt in der Regel zum Nachweis von Grenzzustdnden
durch Betrachtungen zu den auf3eren Einwirkungen und den Widerstanden, die die Bauteile diesen
entgegensetzten kdnnen. Diesen Analysen liegt eine gesellschaftlich akzeptierte
Versagenswahrscheinlichkeit zugrunde, aus der sich die Zuverlassigkeit eines Bauteils ableitet.

Das Zuverlassigkeitsniveau kann fir verschiedene Bauteile innerhalb eines Bauwerks aufgrund
bestimmter Gesichtspunkte bei der Gefahrdungsabschatzung von den Mitgliedstaaten unterschiedlich
gewahlt werden.

2.4 Zusammenfassung der Anforderungen

Insgesamt ist also festzuhalten, dass sowohl in nationalen als auch in europaischen Regeln
eindeutige Anforderungen an die Lebensdauer bzw. Nutzungsdauer von Bauwerken oder Bauteilen
gestellt werden. Kriterium hierfir ist der Erhalt der maf3gebenden Schutzziele (wie Tragfahigkeit,
Brandschutz, Nutzungssicherheit ...) und der Erhalt der Gebrauchstauglichkeit tiber einen
angemessenen Zeitraum. Wesentliches Kriterium fiir die Festlegung der Nutzungsdauer sind
wirtschaftliche Gesichtspunkte. Voraussetzung dafir ist, dass die Bauprodukte eine auf den
Nutzungszweck abgestimmte Dauerhaftigkeit aufweisen.

Die nationalen Anforderungen der Bauordnungen in Deutschland beschreiben dabei im Wesentlichen
ein Mindestschutzniveau. Die europaischen Anforderungen hingegen sind differenzierter und weiter
gefasst und enthalten somit eher auch Kriterien, die fir den Verbraucherschutz von Bedeutung sind.

3 Begriffe

Wesentliche Begriffe, die im Zusammenhang mit der Dauerhaftigkeit von Bauprodukten und der
Nutzungsdauer von Bauwerken und Bauteilen verwendet werden, sind in den europaischen
Dokumenten definiert. Daraus ergibt sich die Zielsetzung européischer Regelungen in diesem
Bereich und damit auch die Anforderungen, die an europaische technische Spezifikationen fir
Bauprodukte beziglich der Erfassung der Dauerhaftigkeit von Bauprodukten gestellt werden.
Wesentliche Begriffsdefinitionen sollen hier auszugsweise wiedergegeben werden:
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2. Erwdgungsgrund der Bauproduktenrichtlinie (BPR) [2]

Die Vorschriften der Mitgliedstaaten enthalten Anforderungen, nicht nur hinsichtlich der baulichen
Sicherheit, sondern auch beziglich .... Dauerhaftigkeit, .... und Aspekten der Wirtschaftlichkeit und
anderen Belangen des o6ffentlichen Interesses.

Brauchbarkeit von Bauprodukten (BPR Artikel 2 (1))

Die Produkte weisen solche Eigenschaften auf, dass das Bauwerk, fir das sie durch Einbau,
Zusammenfugen, Anbringen, Installieren verwendet werden sollen, bei ordnungsgemélier Planung
und Bauausfiihrung die wesentlichen Anforderungen erfiillt.

Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken (BPR Anhang 1)

Fahigkeit der Bauwerke, ihren Verwendungszweck und insbesondere die fir diesen
Verwendungszweck relevanten Anforderungen zu erfillen.

Mit Bauprodukten missen Bauwerke errichtet werden kdnnen, die (als Ganzes und in ihren Teilen)
gebrauchstauglich sind und die wesentlichen Anforderungen bei normaler Instandhaltung tber einen
wirtschaftlich angemessenen Zeitraum erfillen. Die Anforderungen setzen normalerweise
vorhersehbare Einwirkungen voraus.

Instandhaltung (ID 1.3.3) [5]

(1) Instandhaltung ist ein Bindel von vorbeugenden und sonstigen MalRnahmen, die an dem Bauwerk
durchgefihrt werden, damit es wahrend der Nutzungsdauer all seine Funktionen erfiillen kann.
Diese MaRnahmen umfassen erforderliche Reinigung, Wartung, Neuanstrich, Ausbesserung, ggf.
Austausch von Teilen des Bauwerks usw. .

(2) Normale Instandhaltung schlief3t in der Regel Inspektionen ein und findet zu einem Zeitpunkt statt,
zu dem die anfallenden Kosten unter Berticksichtigung der Folgekosten in einem angemessenen
Verhaltnis zum Wert des betreffenden Teils des Bauwerks stehen.

Nutzungsdauer (ID 1.3.5)

(1) Die Nutzungsdauer ist der Zeitraum, wahrend dessen die Leistungsfahigkeit des Bauwerks (oder
seiner Teile) auf einem Stand gehalten wird, der mit der Erflllung der wesentlichen Anforderungen im
Einklang steht.

(2) Eine wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer setzt voraus, dass alle maf3geblichen Faktoren

(unter Beriuicksichtigung von Aufwand und Nutzen) berlcksichtigt werden, wie z.B.:

- Entwurfs-, Bau- und Nutzungskosten

- durch verhinderte Nutzung entstehende Kosten

- Risiken und Folgen des Versagens des Bauwerks wahrend seiner Nutzungsdauer und
Versicherungskosten zur Deckung dieser Risiken

- planmaRige Teilerneuerung

- Inspektions-, Instandhaltungs-, Wartungs- und Reparaturkosten

- Betriebs- und Verwaltungskosten

- Entsorgung

- Umweltaspekte

Dauerhaftigkeit von Produkten (ID 4.3.1)

Mit Dauerhaftigkeit ist das Mafl3 gemeint, in dem die Werte der Merkmale wahrend der
Nutzungsdauer im nattrlichen Prozess der Veranderung der Merkmale, unter Ausschluss
aggressiver Einwirkungen von auf3en, erhalten bleiben.

An anderer Stelle: Die Dauerhaftigkeit von Bauprodukten ist die Fahigkeit des Produktes, zur
Nutzungsdauer des Bauwerks beizutragen, indem es seine Leistung unter den entsprechenden
Anwendungsbedingungen auf einem Stand halt, der mit der Erfullung der wesentlichen
Anforderungen des Bauwerks in Einklang steht.
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Behandlung der Nutzungsdauer von Bauwerken im Hinblick auf die wesentlichen Anforderungen

(ID5.1)

(1) Es ist Sache der Mitgliedstaaten, wann und wo sie dies fiir notwendig halten, Vorgaben zur
Nutzungsdauer zu machen, die im Hinblick auf die Erflllung der westlichen Anforderungen fiir die
verschiedenen Arten von Bauwerken oder einige Arten oder bestimmte Teile von Bauwerken als
angemessen gelten kdnnen.

(2) Hangen im Hinblick auf die Erflllung der wesentlichen Anforderungen Vorschriften zur
Dauerhaftigkeit von Bauwerken mit den Merkmalen von Produkten zusammen, so werden die
Mandate fur die Erstellung der européischen Normen und der Leitlinien fur die europaische
technische Zulassung fiir die betreffenden Produkte auch Aspekte der Dauerhaftigkeit erfassen.

Behandlung der Nutzungsdauer von Bauprodukten im Hinblick auf die wesentlichen Anforderungen

(ID5.2)

(1) Spezifikationen der Kategorie B (z.B. européische Produktnormen) und Leitlinien fur européische
technische Zulassungen sollten Angaben Uber die Nutzungsdauer der Produkte in Abhangigkeit von
ihren vorgesehenen Verwendungszwecken und den Verfahren zu ihrer Beurteilung enthalten.

(2) Die Angaben Uber die Nutzungsdauer eines Produkts kénnen nicht als Herstellergarantie
ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswabhl der richtigen Produkte
angesichts der erwarteten wirtschaftlichen angemessenen Nutzungsdauer des Bauwerks zu
betrachten.

Nutzungsdauer von Bauwerken (GP F 3.1) [6]

Die Nutzungsdauer von Bauwerken ist der Zeitraum, Uber den die Leistung der Bauwerke auf einem
der Erfillung der wesentlichen Anforderungen angemessenen Niveau aufrechterhalten werden soll.

Nutzungsdauer eines Produktes (GP F 3.2)

Die Nutzungsdauer eines Produktes ist der Zeitraum, Uber den die Leistung eines Produktes auf
einem Niveau, das einem ordnungsgemaf geplanten und ausgefihrten Bauwerk die Erfillung der
wesentlichen Anforderungen ermdglicht, aufrecht erhalten werden soll (d.h. die wesentlichen
Merkmale eines Produktes erreichen oder Ubertreffen akzeptable Mindestwerte, ohne gréRere Kosten
fur Instandsetzung oder Ersatz nach sich zu ziehen). Die Nutzungsdauer eines Produktes hangt ab
von der ihm innewohnenden Dauerhaftigkeit und normaler Unterhaltung.

Klar unterschieden werden muss zwischen der angenommenen, wirtschaftlich angemessenen
Nutzungsdauer eines Produktes und der tatsachlichen Nutzungsdauer eines Produktes in einem
Bauwerk. Letzteres hangt von vielen Faktoren auRerhalb der Einflussmdglichkeiten des Herstellers
ab, wie Planung, Ort der Verwendung, Einbau, Nutzung und Unterhaltung. Die angenommene
Nutzungsdauer kann daher nicht so ausgelegt werden wie eine Garantie, die der Hersteller gibt.

Dauerhaftigkeit eines Produktes (GP F 3.3)

Die Dauerhaftigkeit eines Produktes ist das Vermdgen eines Produktes, die von ihm verlangte
Leistung unter dem Einfluss vorhersehbarer Einwirkungen aufrecht zu erhalten. Bei normaler
Unterhaltung soll ein Produkt ordnungsgemal’ geplante und ausgefihrte Bauwerke in die Lage
versetzen, die wesentlichen Anforderungen Uber einen wirtschaftlichen angemessenen Zeitraum
zu erfdllen.

Dauerhaftigkeit ist daher abhangig vom Verwendungszweck des Produktes und seinen
Wartungsbedingungen. Die Einschatzung der Dauerhaftigkeit kann sich auf das Produkt als solches
oder auf seine Leistungsmerkmale insoweit beziehen, als diese eine bedeutsame Rolle in Bezug auf
die Erfullung der wesentlichen Anforderungen spielen. In jedem Fall ist die grundlegende
Voraussetzung die, dass die Produktleistung in Bezug auf ihre urspriingliche Leistung wahrend seiner
ganzen Nutzungsdauer auf einem akzeptablen Niveau bleibt.
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Geplante Nutzungsdauer (EN 1990:2002) [4]

Angenommener Zeitdauer, innerhalb dessen ein Tragwerk unter Berlcksichtigung vorgesehener
Instandhaltungsmafinahmen fir seinen vorgesehenen Zweck genutzt werden soll, ohne dass eine
wesentliche Instandsetzung erforderlich ist.

4 Einflisse auf die Nutzungsdauer von Bauwerken

Aus den Definitionen der unter 3 genannten Begriffe ergeben sich zusammengefasst die
wesentlichen Zusammenhange, die bei der Bewertung der Nutzungsdauer von baulichen Anlagen zu
beachten sind:

1. Bestimmungen zum Entwurf und zur Bemessung von Bauwerken und Bauteilen und der dabei zu
beriicksichtigenden Nutzungsdauer werden durch die Mitgliedsstaaten festgelegt. Diese miissen
in der Lage sein, unter diesem Gesichtspunkt geeignete Produkte nach europdaischen
Spezifikationen auszuwahlen.

2. Bauprodukte haben einen maf3geblichen Einfluss auf die Nutzungsdauer der daraus hergestellten
Bauwerke, da deren Leistung mit wesentlichen Merkmalen der Produkte in direktem
Zusammenhang stehen.

3. Es wird von européischen technischen Spezifikationen wie harmonisierten européischen Normen
(hEN) oder européaischen technischen Zulassungen (ETA) erwartet, dass darin auch Aussagen
zur Dauerhatftigkeit von Bauprodukten gemacht werden, die es ermdglichen, die Produkte fir den
vorgesehenen Verwendungszweck und unter dem Gesichtspunkt der Nutzungsdauer des
Bauwerks oder Bauteils, in das sie eingebaut werden sollen, auszuwahlen.

4. Bauprodukte missen so dauerhaft sein, dass die geforderte Nutzungsdauer des daraus
hergestellten Bauwerks oder Bauteils erreicht werden kann.

5. Die Nutzungsdauer eines Bauwerkes oder Bauteils héangt nicht nur von der Dauerhaftigkeit der
hierflir verwendeten Bauprodukte ab, sondern ebenso von der geeigneten Planung, der
Bemessung und der produktgerechten Verarbeitung der Baustoffe. Weiteren Einfluss auf die
Nutzungsdauer haben Schutz- und Instandhaltungsmafinahmen.

6. Die erforderliche Nutzungsdauer eines Bauteils ergibt sich im Wesentlichen aus einer
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in die Aufwendungen fiir die Herstellung, die Instandhaltung und
eine eventuelle Erneuerung einzubeziehen sind.

7. Die Nutzungsdauer eines Bauteils ist dann erreicht, wenn es entweder die wesentlichen
Anforderungen (z.B. Standsicherheit) nicht mehr mit der ausreichenden Sicherheit erfiillt oder sich
das Bauteil so verandert hat (z.B. Verformung), dass die Gebrauchstauglichkeit des Bauteils nicht
mehr vollstandig gewahrleistet ist.

8. Zur Feststellung der Dauerhaftigkeit von Bauprodukten missen Einwirkungen betrachtet werden,
die auf die maRgeblichen Produkteigenschaften einen wesentlichen Einfluss haben. Das sind
Belastungen, Lastwechsel, eingepragte Verformungen, Verformungswechsel, die beispielsweise
die Festigkeit durch Ermidung reduzieren und damit zu einem zeitabhangigen Versagen fuihren
kénnen. Es sind aber auch aufiere nicht lastbedingte Einwirkungen aus Temperatur, Feuchtigkeit,
Strahlung und verschiedenen Medienbeaufschlagungen, die zu einer Verédnderung maf3geblicher
Produkteigenschaften fihren kénnen, die Ublicherweise als Alterung bezeichnet werden.

9. Die Dauerhaftigkeit eines Produktes ist abhé&ngig vom Verwendungszweck des Produktes und
seinen Wartungsbedingungen. Dabei missen die Produktleistungen in Bezug auf ihre
urspringliche Leistung wahrend seiner gesamten Nutzungsdauer auf einem akzeptablen Niveau
bleiben.

10. Angaben zur Nutzungsdauer eines Bauwerks oder Bauteils im Rahmen von normativen oder
anderen Regelungen sind Werte auf der Grundlage bestimmter Annahmen und Voraussetzungen,
die sich in der Realitét nicht unbedingt so darstellen missen. Angaben zur Nutzungsdauer stellen
daher nur begrindete Annahmen auf der Basis des aktuellen Kenntnisstandes von Fachleuten
dar. Sie stehen auch nicht in Zusammenhang mit einer Garantie oder der gesetzlichen
Gewahrleistung des Herstellers fiir den konkreten Einzelfall.
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5 Bewertungen der Dauerhaftigkeit von Bauprodukten
5.1 Grundséatzliches

Der europaische Ansatz fordert, dass Bauprodukte nach der Bauproduktenrichtlinie auch im Hinblick
auf lhre Dauerhaftigkeit zu bewerten sind. Auf der Grundlage der Bauproduktenrichtlinie gibt es eine
Reihe von Regelungen, die sich mit der Frage der Dauerhaftigkeit von Produkten im Hinblick auf die
Nutzungsdauer von daraus hergestellten Bauwerken oder Bauteilen befassen.

Dies sind zum einen die schon genannten Eurocodes [4], die sich mit der Bemessung von tragenden
Bauteilen auch unter dem Gesichtpunkt der Dauerhaftigkeit befassen. Sie kénnen auch bei der
Erstellung von harmonisierten Normen oder européischen technischen Zulassungen eine Rolle
spielen, wenn das Produkt unter dem Gesichtspunkt der Standsicherheit zu regeln ist.

Die Europaische Kommission hat eine Reihe von Leitpapieren (Guidance Papers) zur Umsetzung der
Ziele der Bauproduktenrichtlinie herausgegeben. Diese Leitpapiere enthalten keine
rechtsverbindlichen Festlegungen, sondern sind als Hinweise und Empfehlungen gedacht und richten
sich an die Verfasser von technischen Spezifikationen.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist das Guidance Paper F ,Dauerhaftigkeit und die
Bauproduktenrichtlinie” [6].

Auch die EOTA hat sich mit diesen Fragen beschéftigt. So sind als Hinweise fiir die Verfasser von
Leitlinien oder CUAPs flir européische technische Zulassungen Leitdokumente (Guidance
Documents) entstanden. Im Zusammenhang mit der Dauerhaftigkeit von Bauprodukten ist
hinzuweisen auf:

e EOTA Guidance Document 002 ,, Annnahmen zur Nutzungsdauer von Bauprodukten in Leitlinien
fur europaische technische Zulassungen und harmonisierte Normen* [7]

e EOTA Guidance Document 003 ,Bewertung der Nutzungsdauer von Bauprodukten” [8]

5.2 Bewertungsansatze
5.2.1 Eurocodes

Der Bewertungsansatz der Eurocodes geht von einem sehr umfassenden Konzept der
Grenzwertbetrachtungen aus. Unter Zugrundelegung einer tolerierbaren Versagenswahrscheinlichkeit
werden Nachweise zur Standsicherheit und Dauerhaftigkeit von Bauteilen gefiihrt. MaRgeblich
hierfur sind Grenzzustande der Tragfahigkeit und Grenzzustéande der Gebrauchstauglichkeit, die die
Nutzungsdauer eines Bauteils bestimmen.

Ein typisches Beispiel fur den Nachweis der Nutzungsdauer im Stahlbau ist der Nachweis der
Ermuidungsfestigkeit bei wechselnden Belastungen. Bei Kenntnis der Lastzustande und des
Ermudungsverhaltens von Stahl kann auf der Grundlage der Annahme einer Schadensakkumulation
fur eine bestimmte Versagenswahrscheinlichkeit eine Aussage tber die Nutzungsdauer eines
Bauteils getroffen werden. Voraussetzung dafir sind u.a. Kenntnisse tUber das zeitabhangige
Materialverhalten unter den malRgebenden &uf3eren Einwirkungen und tber die Streuungen von
Einwirkungen und malRgebenden Materialkennwerten. Teilsicherheitsbeiwerte dienen dazu, die
Unsicherheiten sowohl bei der Annahme von Einwirkungen als auch bei den zugrunde gelegten
Materialwiderstanden zu bertcksichtigen.

Nicht fur alle Baustoffe liegen derartige Kenntnisse Uber einwirkungsbedingte
Eigenschaftsveranderungen (Alterungen, Ermidungen) vor. So ist man hierbei vielfach auf Versuche
oder Annahmen angewiesen.

Das Ergebnis ist der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit fiir eine bestimmte Nutzungsdauer auf der
Basis getroffener Annahmen. Dies ist keine absolute Angabe. Die angenommene Nutzungsdauer gibt
lediglich einen Hinweis auf die tatsachlich zu erwartende Nutzungsdauer, die im Einzelfall durchaus
langer sein kann. Ein solcher Nachweis kann aber als relativer Leistungsvergleich zwischen Bauteilen
(Produkten) genutzt werden und dient auch als Annahmekriterium, wenn ein Nachweis auf dieser
Basis gefordert ist.
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5.2.2 Guidance Papers / Guidance Documents

Die genannten Leitpapiere beziehen sich auf die Bewertung der Dauerhaftigkeit oder die
Nutzungsdauer von Produkten.

Je nach Produkt und der Verwendung in einem Bauteil spielt dessen Dauerhaftigkeit im Verbund mit
anderen Produkten, wie etwa bei einer Abdichtungsbahn in einem Abdichtungssystem oder die
eigenstandige Nutzungsdauer eines Produktes, wie etwa bei einem Brickenlager, eine Rolle. Im
ersten Fall hat die Dauerhaftigkeit der Bahn als eine Komponente des Abdichtungssystems
maf3gebenden Einfluss auf die Nutzungsdauer des gesamtem Abdichtungssystems, im zweiten Fall
ist die Nutzungsdauer der Briicke nicht direkt von der Nutzungsdauer des Briickenlagers betroffen,
wenn dieses beispielsweise austauschbar ist.

Vorgaben zur geplanten Nutzungsdauer von Bauwerken oder Bauteilen sind im Eurocode EN 1990-
2002 [4] in Tabelle 2.1 gemacht.

Klasse der Nutzungsdauer Planungsgréi3e der Beispiele
Nutzungsdauer (in Jahren)

1 10 Tragwerke mit befristeter
Standzeit

2 10 bis 25 Austauschbare Tragwerksteile,
z.B. Kranbahntréger, Lager

3 15 bis 30 Landwirtschaftlich genutzte und
ahnliche Tragwerke

4 50 Gebéaude und andere

gewohnliche Tragwerke

5 100 Monumentale Geb&ude, Briicke
und andere Ingenieurbauwerke

Im EOTA Guidance document 002 [7] wird eine Verknlpfung zwischen der Nutzungsdauer von
Bauwerken und der Nutzungsdauer bzw. Dauerhaftigkeit von Produkten hergestellt und hierfur
Vorgaben in Abhangigkeit der Moglichkeit des Aufwandes fiir den Ersatz oder die Reparierbarkeit der
Produkte gemacht.

Angenommenen Nutzungsdauer von Bauwerken Angenommenen Nutzungsdauer von
Bauprodukten
Kategorie in Jahren
Kategorie Jahre reparabel oder weniger leicht nicht rgdp:rrlerbar
leicht zu reparabel oder : :
unwirtschaftlich
ersetzen Zu ersetzen
ZU ersetzen
kurz 10 10* 10 10
mittel 25 10* 25 25
normal 50 10* 25 50
lang 100 10* 25 100
* In besonders begriindeten Féllen z.B. bei Reparaturmaterialien kann eine Nutzungsdauer von 3 oder 6

Jahren vorgesehen werden
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Dies sind prinzipiellen Vorgaben. Sie bedrfen immer einer Anpassung an die jeweilige
Produktfamilie und Gegebenheiten bei der geplanten Verwendung.

Im Guidance Paper F [6] werden Kriterien genannt, wie die Dauerhaftigkeit von Bauprodukten
bewertet werden kann.

Voraussetzung hierfur ist zun&chst die Kenntnis der maf3geblichen Expositionsbedingungen ggf. auch
unter Berucksichtigung der verschiedenen klimatischen und geografischen Verhaltnisse in Europa,
sofern die Produkte im Aul3enbereich eingesetzt werden sollen.

Die mdglichen Einwirkungen und Vorschlage fiir eine Unterteilung in Klassen sind im EOTA Guidance
Paper 003 [8] sehr ausfiihrlich dargestellt. Es wird dabei auf mogliche Stoffreaktionen und auf
gegenlber den verschiedenen Einwirkungen besonders empfindliche Materialien hingewiesen.

Fur die Bewertung der Dauerhaftigkeit stehen gemaR Guidance Paper F unterschiedliche Methoden
zur Verfligung:

Deskriptive Methode

Die deskriptive Methode besteht aus einer auf Erfahrung beruhenden Beschreibung bestimmter
Eigenschaften eines Produktes, von denen bekannt ist, dass hiermit auch eine angemessene
Dauerhaftigkeit unter angenommenen Bedingungen wie Verwendungszweck, Instandhaltung,
Schutzmalinahmen fur eine normale Nutzungsdauer erreicht werden kann.

Typische Angaben hierzu sind:

e Produktaufbau, Dicke

¢ Beschreibung von Schutzmaf3nahmen

¢ Empfehlungen fir den Einbau

¢ Anforderungen an die Instandhaltung

Diese Art der Dauerhaftigkeitserfassung ist geeignet fir gut bekannte Bauprodukte, mit denen es
Uber lange Zeitraume hinweg Erfahrungen bei der Verwendung in bestimmten Anwendungsbereichen
gibt. Sie widerspricht jedoch der sonst eher ,Performance“-orientierten Vorgehensweise bei der
Erstellung européaischer Produktregeln.

Leistungsprufungen
Die Alternative zur deskriptiven Methode sind Leistungsprifungen. Folgende Vorgehensweisen
kénnen hierbei angewandt werden:

e Direktprifungen
Das Erreichen eines bestimmten Leistungsniveaus bei einer maf3gebenden Produkteigenschaft
wird als ausreichend erachtet, wenn damit auch eine hinreichende Aussage zur Dauerhaftigkeit
verbunden ist. Dies fuihrt dann zur Festlegung von Produkteigenschaften in Form von
Grenzwerten z.B. Abrieb, Ermudungsfestigkeit, Bruchdehnung (ggf. auch unter Angabe von
abgestuften Klassen)

e Mittelbare (indirekte) Prifungen
Es werden ,Vertreter‘-Merkmale festgelegt, die mit den tatsachlichen fur die Dauerhaftigkeit
mafRgebenden Merkmale korrelieren, z.B. Porositat fir die Frost-Tauwechsel-Bestandigkeit, Harte
fur die Abriebfestigkeit. Auch dies fihrt zur Festlegung von Grenzwerten (ggf. auch mit Angabe
von abgestuften Klassen).

e Nattrliche Bewitterung und Alterungsprufungen
Hierunter werden Prufungen verstanden, die eine direkte Aussage Uber
Eigenschaftsveranderungen von Produkten aufgrund uf3erer Einwirkungen, mit denen tber die
Nutzungsdauer zu rechnen ist, zulassen. Die Problematik besteht hier in einer haufig sehr langen
Dauer solcher Priifungen bei hohen Kosten. Sie sind daher fiir eine Produktbewertung nur sehr
bedingt anwendbar.

o Zeitraffende Alterungsprifungen
Dies ist wohl die haufigste Methode zur Feststellung der Dauerhaftigkeit. Diese Prifungen sind
jedoch mit der Unsicherheit Gber die Korrelation zur Produktveranderung unter tatséchlichen
Alterungsbedingungen verbunden. Sie eignen sich aber gut zur vergleichenden Bewertungen von
Produkten im Hinblick auf die Alterungsempfindlichkeit.

90869.08 -10 -



-10 -

Die Entscheidung fur eine dieser Optionen ist nicht immer einfach. Im Hinblick auf die Art des
Produkts und seine Verwendung und die damit vorhandenen Erfahrungen kénnen auch
unterschiedliche Kombinationen dieser Verfahren angewendet werden. Es sollte jedoch immer das
am wenigsten aufwéandige Verfahren gewahlt werden, das auf dem gegenwartigen Stand der
Kenntnisse mdglich ist.

Als Ergebnis dieser Untersuchungen/Nachweise muss sich die technische Spezifikation nicht
ausdrucklich auf die bei der Bewertung der Dauerhaftigkeit angenommene Nutzungsdauer in Jahren
beziehen. Sie kann dies aber tun, wenn es flir geeignet gehalten wird. Es muss dann allerdings
deutlich gemacht werden, dass es sich um eine angenommen Nutzungsdauer handelt, die im
Einzelfall auch Uber- oder unterschritten werden kann und dass sich daraus keine Anspriiche auf eine
Herstellergarantie oder Gewahrleistung fiir das Produkt ableiten lassen.

Die Angabe der Nutzungsdauer in Jahren kann problematisch sein, da hiermit trotz gegenteiliger
Feststellungen haufig doch der falsche Eindruck erweckt wird, dass diese Aussage auch mit einem
entsprechenden Anspruch auf die reale Nutzungsdauer verbunden ist.

Alternativ kann Dauerhaftigkeit eines Produktes auch durch Angaben Uber die Veranderungen
maldgeblicher Eigenschaftswerte des Produktes unter den spezifischen Alterungsbedingungen
erfolgen. Dies ermoglicht es dem Anwender, aufgrund eigener Kenntnisse und Erfahrungen das
Produkt im Hinblick auf die geplante Nutzungsdauer des Bauwerkes zweckentsprechend zu
verwenden.

6 Angaben zur Dauerhaftigkeit von Produkten in européischen technischen Spezifikationen

In harmonisierten européischen Normen werden, wenn dies im Mandat gefordert wird, Giberwiegend
Angaben zur Veranderung von maRRgeblichen Eigenschaftswerten aufgrund von
Alterungsbeanspruchungen gemacht, die dann im Zusammenhang mit der CE-Kennzeichung vom
Hersteller zu deklarieren sind, wenn dies in dem Land der Verwendung dieser Produkte gefordert
wird.

DIN EN 13707 (Bitumenbahnen mit Tragereinlagen fur Dachabdichtungen — Definitionen und
Eigenschaften) enthalt beispielsweise Nachweise fur die Dauerhaftigkeit der Bahnen: Je nach
Verwendungszweck werden die Bahnen einer 12-wéchigen Alterungsbeanspruchung bei 70°C oder
einer kombinierten Beanspruchungen durch Zyklen aus insgesamt 1000 h UV Strahlung, Warme und
Feuchtigkeit ausgesetzt. Es erfolgt eine anschlieRende Prifung der Warmestandfestigkeit und des
Kaltbiegeverhaltens. Anforderungen werden nicht gestellt, der Hersteller gibt jeweils die fur sein
Produkt geltenden Veranderungen der Werte an.

Es ist dann Sache der nationalen Vorschriften, entsprechende Anforderungen fir Anwendung dieser
Produkte in Dachabdichtungssystemen zu stellen.

In europdaischen technischen Zulassungen werden hingegen vorwiegend Angaben zur
Nutzungsdauer der Produkte in Jahren gemacht, da sich ETAs vielfach auf so genannten Bausatze
die als System eingebaut werden beziehen. In der ETAG 005 (Leitlinie flr europaische technische
Zulassungen von flussig aufzubringenden Dachabdichtungen) erfolgt dies beispielsweise aufgrund
von fur die verschiedenen Anwendungsbereiche abgestuften Leistungsprofilen, zu denen auch die
Dauerhaftigkeit zahlt. Die Nachweise sind so gewahlt, dass sich daraus die Annahme einer
Nutzungsdauer fiir das Abdichtungssystem von 5, 10 oder 25 Jahren ergibt.

In den Zulassungen selbst wird dann in Zusammenhang mit der Angabe zur Nutzungsdauer
folgende Aussage getroffen:

.Die Nachweise, die dieser ETA zu Grunde liegen, begrinden die Annahme einer vorgesehenen
Nutzungsdauer des Produkts von mindestens X Jahren, unter der Voraussetzung der
zweckdienlichen Verarbeitung, Nutzung und Instandhaltung. Diese Annahme beruht auf dem
derzeitigen Stand der Technik und der verfigbaren Kenntnisse und Erfahrungen.

"Annahme der vorgesehenen Nutzungsdauer" bedeutet, es wird erwartet, dass bei Ablauf der
Nutzungsdauer die eigentliche Nutzungsdauer unter normalen Nutzungsbedingungen erheblich
langer sein kann, ohne dass ein groRerer Qualitatsverlust beztiglich der wesentlichen Anforderungen
feststellbar sein wird.

Die Angabe Uber die Nutzungsdauer kann nicht als Herstellergarantie ausgelegt werden, sondern sie

90869.08 -11 -



-11 -

ist lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts angesichts der erwarteten wirtschaftlich
angemessenen Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.”

Diese Aussage zur Nutzungsdauer erfolgt aufgrund der begriindeten Annahme der Verfasser der
ETAG, dass sich mit den der ETA zugrundeliegenden Bewertungskonzepten und unter den
Bedingungen der ordnungemafen Verwendung des Produktes und einer sachgerechten
Instandhaltung des Bauteils mindestens die angenommene Nutzungsdauer erreichen Iasst.

7 Zusammenfassungen

Baulichen Anlagen missen nach den Regeln der Bauordnungen der Lander in Deutschland lber eine
angemessene Zeitdauer gebrauchstauglich sein. Dies fordert in vergleichbarer Weise auch die
europaische Bauproduktenrichtlinie. Bauprodukte missen daher solche Eigenschaften aufweisen,
dass damit eine wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauteils erreicht werden kann.

Fur Produkte nach europdischen Spezifikationen muissen im Zusammenhang mit der CE-
Kennzeichnung Angaben gemacht werden, die Aufschluss Uber die Dauerhaftigkeitseigenschaften
des Produktes geben.

Die hierfiir anzuwendenden Methoden und Grundsatze sind sehr unterschiedlicher Art. Sie basieren
auf langjahrigen Erfahrungen mit den Produkten oder, wenn solche Erfahrungen nicht oder nicht
ausreichend vorhanden sind, auf differenzierten Nachweismethoden.

Angaben zur Dauerhaftigkeit von Produkten in Jahren sind angenommene Nutzungszeitraume auf
der Basis bestimmter Annahmen zu den maligeblichen Einwirkungen, unter Voraussetzung der
ordnungsgemafRen Planung und des Einbaus sowie der Durchfiilhrung der erforderlichen
Instandhaltungsmafinahmen. Sie kénnen daher nicht zur Begriindung einer Herstellergarantie oder
Gewadbhrleistung fur ein Versagen im Einzelfall herangezogen werden. Sie sind reine
planungstechnische Informationen, die dokumentieren, mit welcher Intention die Verfasser von
Regelwerken auf der Basis des aktuellen technischen Kenntnisstandes begriindete Aussagen Uber
die Dauerhaftigkeit einer Produktfamilie getroffen haben.

Informationen zur Dauerhaftigkeit von Bauprodukten sind notwendig, damit diese so verwendet
werden kénnen, dass die daraus hergestellten Bauwerke und Bauteile ihre geplante Nutzungsdauer
erreichen konnen. Sie dienen somit auch dem Schutz des Verbrauchers.
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	Im deutschen Bauproduktengesetz [3], mit dem die europäische Bauproduktenrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt wird, heißt es im § 4 „Allgemeine Anforderungen“:
	3 Begriffe 
	Wesentliche Begriffe, die im Zusammenhang mit der Dauerhaftigkeit von Bauprodukten und der Nutzungsdauer von Bauwerken und Bauteilen verwendet werden, sind in den europäischen Dokumenten definiert. Daraus ergibt sich die Zielsetzung europäischer Regelungen in diesem Bereich und damit auch die Anforderungen, die an europäische technische Spezifikationen für Bauprodukte bezüglich der Erfassung der Dauerhaftigkeit von Bauprodukten gestellt werden. 
	Wesentliche Begriffsdefinitionen sollen hier auszugsweise wiedergegeben werden:

